
5. �Eidesstättige Erklärung

Name: 	 ...........................................................................................
Adresse: 	 ...........................................................................................
Geburtsdatum: 	...........................................................................................

Eidesstättige Erklärung
(für Rechtsanwaltsanwärter)

Ich erkläre hiermit in Kenntnis der Bestimmungen der § 30 Abs. 3 RAO an Eides 
statt, dass 

a) 	 ich 
£	bisher weder als (niedergelassener europäischer) Rechtsanwalt noch als 

Rechtsanwaltsanwärter eingetragen bin oder war; 
£	derzeit in ......................................... als 

£	niedergelassener europäischer Rechtsanwalt 
£	Rechtsanwalt 
£	Rechtsanwaltsanwärter eingetragen bin; 

£	zuletzt in ......................................... als 
£	niedergelassener europäischer Rechtsanwalt 
£	Rechtsanwalt 
£	Rechtsanwaltsanwärter eingetragen war;

b)	 neben bzw. vor meinem gegenständlichen Antrag bei der Rechtsanwaltskam-
mer Wien auf Eintragung in die Liste der Rechtsanwälte oder Rechtsanwalts-
anwärter
£	keine weiteren Anträge auf meine Eintragung in die Liste der (niedergelas-

senen europäischen) Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltsanwärter anhängig 
sind und waren; 

£	bei ............................................................ ein Antrag auf Eintragung als
£	niedergelassener europäischer Rechtsanwalt 
£	Rechtsanwalt 
£	Rechtsanwaltsanwärter anhängig ist oder war; 

c)	 neben meiner Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter 
£	keiner Nebenbeschäftigung und keinem anderen Hauptberuf nachgehe; 
£	folgender Beschäftigung / ​folgendem Beruf nachgehe 

£	Nebenbeschäftigung/-beruf im Ausmaß von ..........................  
als .................................................................................................  
bei ................................................................................................;

£	anderer Hauptberuf als 	..............................................................  
bei ................................................................................................;

d) 	 keine Ausschlussgründe gem. § 2 Abs. 2 RPG vorliegen; 
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e)	 ich wegen keiner gerichtlichen strafbaren Handlung, und zwar weder in 
Österreich noch im Ausland, insbesonders nicht in einem Land der Euro
päischen Union, verurteilt wurde und 

f)	 gegen mich weder in Österreich ein (Ermittlungs)Verfahren nach der StPO 
noch ein vergleichbares Verfahren im Ausland anhängig ist. 

Diese Erklärung gilt unbeschadet des Tilgungsgesetzes oder vergleichbarer auslän-
discher Vorschriften und umfasst somit z. B. auch eine allfällige strafgerichtliche 
Verurteilung, die innerstaatlich keiner Auskunftspflicht unterliegt. 

Ich erkläre, dass meine Angaben richtig und vollständig sind und dass ich Än-
derungen zu Punkt c) während meiner Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter der 
Rechtsanwaltskammer Wien unverzüglich bekannt geben werde. 

Wien, am ..............................       Unterschrift ............................................. 
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